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Kompetenzordnung der Gemeinde Beromünster 
Stand: 13.06.2024 
 
gestützt die Gemeindeordnung der Gemeinde Beromünster (GO) der Organisationsverordnung der Ge-
meinde Beromünster (OrgVo). 
 
Alle Kompetenz- und Zeichnungsberechtigungen gelten jeweils auch für die stellvertretenden Personen. 
 
Folgende Instanzen können im Namen der Gemeinde in ihrem Zuständigkeitsbereich Entscheide im Sinne 
von § 4 Verwaltungsrechtspflegegesetz (SRL 40) erlassen: 
 
 

Zuständige Stelle Gesetz/Bestimmung Aufgabenbereich 
Kompetenz/ 
Zeichnungsberechtigung 

 

Gesellschaft und Soziales 
 
Einwohnerdienste 

Einwohnerdienste Stimmrechtsgesetz § 138 Initiativ- und Referendum Un-
terschriften 

Einzel durch den Stimm-
registerführer oder die 
Stimmregisterführerin 

Einwohnerdienste Datenschutzreglement der Ge-
meinde Beromünster Art. 2 
Abs. 5 

Auskünfte von der Glaubhaft-
machung eines schutzwürdi-
gen Interesses abhängig ma-
chen 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

Einwohnerdienste  Datenschutzreglement der Ge-
meinde Beromünster Art. 2 
Abs. 6 

Auskunftserteilung auf aus-
wärtige Organisationen aus-
dehnen 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

Einwohnerdienste Datenschutzreglement der Ge-
meinde Beromünster Art. 5 

Festlegung von zusätzlichen 
Dienstleistungen 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

Einwohnerdienste Keine gesetzliche Grundlage Wohnsitzbestätigung Einzel durch Sachbear-
beitung 

Einwohnerdienste Keine gesetzliche Grundlage Interimsausweis Einzel durch Sachbear-
beitung 

Einwohnerdienste Keine gesetzliche Grundlage Allg. Bescheinigungen/Be-
stätigungen 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

 
 
AHV-Zweigstelle 

AHV-Zweigstelle 
 

Gesetz über die Einführung 
des BG über die AHV § 16 

Sämtliche Bereiche Einzel durch Sachbear-
beitung 

 
 
Ruhetags- und Ladenschlussgesetz 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

Ruhetags- und Ladenschluss-
gesetz (SRL 855) § 4a 

Sämtliche Aufgaben und Ver-
fügungen, welche im Gesetz 
geregelt und keiner überge-
ordneten oder anderen Stelle 
zugewiesen sind 

Einzel durch Bereichs-
leitung 

 
 
Beherbergungsabgaben und Kurtaxen 

Gesellschaft und Sozi-

ales 

Reglement über die Beherber-
gungsabgaben und die Kurta-
xen der Gemeinde Beromüns-
ter Art. 10 

Veranlagung und Bezug der 
Beherbergungsabgaben und 
Kurtaxen 

Verein Sempachersee 
Tourismus (SST) 

Gesellschaft und Sozi-

ales 

Reglement über die Beherber-
gungsabgaben und die Kurta-
xen der Gemeinde Beromüns-
ter Art. 12 

Jahresbericht und Rech-
nungsablage kontrollieren 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

 
  



Zuständige Stelle Gesetz/Bestimmung Aufgabenbereich 
Kompetenz/ 
Zeichnungsberechtigung 
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Stiftungen 

Zentrale Dienste und 

Soziales 

Einführungsgesetz zum Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch (SRL 
200) § 8 Abs. 3, Verordnung 
über die Stiftungsaufsicht (SRL 
202)  

Sämtliche Verfügungen und 
Aufgaben welche in § 8 Abs. 
1 lit. a Einführungsgesetz zum 
Schweizerischen Zivilgesetz-
buch und der Verordnung 
über die Stiftungsaufsicht ge-
regelt sind 
(Erfüllung der Aufgaben als 
Aufsichtsbehörde von Stiftun-
gen, die ihrer Bestimmung 
nach der Gemeinde angehö-
ren) 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung und Be-
reichsleitung 
 

 
 
Sozialhilfe und Alimente 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

Sozialhilfegesetz (SRL 892) § 15 
Sozialhilfeverordnung (SRL 
892a)  
SKOS-Richtlinien 

Sämtliche Verfügungen im 
Bereich der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe (WSH) und Ali-
mente 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

Sozialhilfegesetz (SRL 892) § 15 
Sozialhilfeverordnung (SRL 
892a)  
SKOS-Richtlinien 

Sämtliche Aufgaben im Be-
reich der wirtschaftlichen So-
zialhilfe (WSH) 

Einzel durch Sachbearbei-
tung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

Sozialhilfegesetz (SRL 892) § 30 
SKOS-Richtlinien 

Entscheide und Weisungen 
über die soziale und berufli-
che Integration 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

Sozialhilfegesetz (SRL 892) § 28 Kostengutsprachen Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

Sozialhilfegesetz (SRL892) § 59 Behandlung von Einsprachen 
gegen WSH-Entscheide 

Gemeinderat 
§ 75 Sozialhilfegesetz 
Kanton Luzern 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

Betreuungs- und Pflegegesetz 
(SRL 867) 

Erteilen Kostengutsprachen Kollektiv zu zweien durch 

Sachbearbeitung mit Be-

reichsleitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

 Statistiken Einzel durch Sachbearbei-
tung  

 
 
Pflegekinder 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

EGZGB §8 
Verordnung über die Aufnahme 
von Pflegekindern (PAVO) 

Erteilung und Aufhebung Pfle-
geplatz-Bewilligungen 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

PAVO Art. 10 Kenntnisnahme 
Aufsichtsbericht Pflegekinder 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

PAVO Art. 1 Erteilen von Bewilligungen 
zum Führen einer KITA 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

PAVO Art. 19 Kenntnisnahme 
Aufsichtsbericht KITA 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

PAVO Art. 1 + 13 Erteilen von Bewilligungen 
zum Führen einer Spielgruppe 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

PAVO Art. 19 Kenntnisnahme 
Aufsichtsbericht Spielgruppe 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

 
Gesellschaft 

Gesellschaft Rahmenkonzept 
Konzept Schulsozialarbeit 
Konzept Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit 

Dossierführung inkl. Unter-
schriftsberechtigung und 
Wahrung der Schweigepflicht 

Einzel durch Mitarbei-
tende Gesellschaft 
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Kompetenz/ 
Zeichnungsberechtigung 
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Gesellschaft Rahmenkonzept Information und Beratung der 
Bevölkerung 

Einzel durch Mitarbei-
tende Abteilung Gesell-
schaft 

Gesellschaft Rahmenkonzept Abs. 2.2 Verabschiedung von Jahres-
bericht und Statistiken 

Einzel durch Bereichslei-
tung 

Gesellschaft StGB Art. 320, Abs. 2 Aufhebung der Schweige-
pflicht 

Einzel durch Bereichslei-
tung 

Gesellschaft Zuständigkeiten im Zusammen-
hang mit Tätigkeiten von Ausga-
ben 

Geldverkehr, Post- und 
Bankkonti gemäss Budget 

Kollektiv zu zweien durch 
Mitarbeitende Abteilung 
Gesellschaft 

 
 

Bereich Bau und Infrastruktur 
 
Bau und Umwelt 

Bau und Umwelt § 192 ff PBG Durchführung von Baubewilli-
gungsverfahren bis zur 
(ohne) Erteilung der Baube-
willigung 

Einzel durch Bereichslei-
tung oder Sachbearbei-
tung 

Bau und Umwelt Planungs- und Baugesetz 
(SRL 735) § 1, § 202 Abs. 2 + 
3 

Planänderungen 
bis zur (ohne) Erteilung der 
Baubewilligung 

Einzel durch Bereichslei-
tung oder Sachbearbei-
tung 
 

Bau und Umwelt Reklameverordnung (SRL 
739)  
§ 5 Bewilligung 
§ 6 (temporäre) 
§ 7 (Bewilligungsverfahren 

 

 
 

Bewilligung 
 

 

 
Bewilligung temporärer Re-
klamen 

 
Durchführung von Bewilli-
gungsverfahren bis zur 
(ohne) Erteilung der Bewilli-
gung 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau  
 
Einzel durch Sachbear-
beitung 

 
Einzel durch Bereichslei-
tung oder Sachbearbei-
tung 
 

Bau und Umwelt PBG Genehmigung Auflagen Bau-
bewilligung (Farbgestaltung, 
Wärmeschutznachweis, Ka-
nalisationsplan, etc.) 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

Bau und Umwelt Bundesstatistikgesetz (SR 
431.1) 
Vo Durchführung von statisti-
schen Erhebungen des Bun-
des (SR 431.012.1) 

Bau- und Wohnbaustatistik 
 

Einzel durch Bereichslei-
tung 

Bau und Umwelt Planungs- und Baugesetz 
PBG (SRL 735) § 187 
Bau- und Zonenreglement der 
Gemeinde Beromünster 

Behandlung von Anzeigen 
betreffend Abbrucharbeiten 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau  

Bau und Umwelt Planungs- und Baugesetz 
PBG (SRL 735) § 198 
Bau- und Zonenreglement der 
Gemeinde Beromünster 

Bewilligung von Baugesu-
chen im ordentlichen und 
vereinfachten Baubewilli-
gungsverfahren (inkl. Planän-
derungen, Erteilung von Aus-
nahmebewilligungen und 
Einsprachebehandlungen). 
(Änderung gemäss Beschluss Ge-
meinderat vom 30.04.2013) 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Planungs- und Baugesetz 
PBG (SRL 735) § 184 
Bau- und Zonenreglement der 
Gemeinde Beromünster 

Schriftliche Auskunftsertei-
lung über die Baubewilli-
gungspflicht 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau  
 

Bau und Umwelt Planungs- und Baugesetz 
PBG (SRL 735) § 210 
Bau- und Zonenreglement der 
Gemeinde Beromünster 

Verfügung und Aufhebung 
Einstellung der Bauarbeiten 
(Baustopp)  

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt § 213 PBG Anzeige Widerhandlung 
=> Definition Kriterien oder 
Eckpunkte für Prüfung der 
Verhältnismässigkeit  

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung Bau mit 
Verwaltungsleitung mit In-
formation des Gemeinde-
rates 
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Kompetenz/ 
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Bau und Umwelt § 209 PBG Wiederherstellung des ge-
setzmässigen Zustandes 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

 
 
Perimeter (Kostenverteiler) 

Bau und Umwelt Perimeterverordnung PV (SRL 
732) § 6 und 20 

Erlass Perimeter (Kostenver-
teiler) 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Perimeterverordnung PV (SRL 
732) § 24 

Beitragsverfügungen Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Perimeter Verordnung PV 
(SRL 732) § 23 

Behandlung von Einsprachen 
gegen Beitragsverfügungen 
und Perimeter 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Ver-
waltungsleitung 
 

 
 
Strassen (übrige Strassen; Gemeinde- und Güterstrassen) 

Bau und Umwelt Strassengesetz (SRL 755)  
§ 71a ff. 

Durchführung Projektbewilli-
gungsverfahren (ohne Ertei-
lung der Projektbewilligung) 

Einzel durch Bereichslei-
tung oder Sachbearbei-
tung 

Bau und Umwelt Strassengesetz (SRL 755) 
§ 71a ff. 

Bewilligung von Strassenpro-
jekten (inkl. Einsprachebe-
handlung) 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

 
 
Parkplatzgebühren 

Bau und Umwelt Reglement über die Gebühren 
für das Parkieren auf öffentli-
chem Grund 
Art. 19, Abs. 3 

Verfügen von Parkierungsbe-
schränkungen 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

Reglement über die Gebühren 
für das Parkieren auf öffentli-
chem Grund 
Art. 18 

Ausstellung Parkkarten Einzel durch Sachbear-
beitung 

 
 
Wald und Jagd 

Bau und Umwelt § 34 ff. kantonale Jagdverord-
nung 

Unterzeichnung im Namen 
der Revierkommission und 
Weiterleitung von Beitrags-
gesuchen an Wildschaden-
verhütungsmassnahmen 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

 
 
Gastgewerbe 

Zentrale Dienste und 
Soziales 

Gastgewerbegesetz (SRL 
980) und Gastgewerbeverord-

nung (SRL 981) 

Stellungnahme zu ausseror-
dentlichen Wirtschaftsbewilli-
gungen (insbesondere Ein-
zelanlässe) 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

 
 
Miet- und Pachtverträge 

Bau und Umwelt Bereich Bau und Infrastruktur Abschluss von Miet- und 
Pachtverträgen 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 

Hochbau 
 

Bereich Bau und Infrastruktur Vermietung der Schulliegen-
schaften für Einzelanlässe 

Einzel durch Hauswart 
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Wasserversorgung 
Bau und Umwelt Wasserreglement für den Orts-

teil Gunzwil Art. 19 / Wasserre-
glement für den Ortsteil 
Schwarzenbach Art. 19 

Erteilen der Anschlussbewilli-
gung bzw. –Verfügung  (in der 
Bauzone in der Regel im Rah-
men von  Baubewilligungsver-
fahren)  

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Wasserreglement für den Orts-
teil Gunzwil Art. 29 / Wasserre-
glement für den Ortsteil 
Schwarzenbach Art. 28 

Anschlussgebühren erheben 
und in Rechnung stellen (in 
der Regel im Baubewilligungs-
verfahren) 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Finanzen Wasserreglement für den Orts-
teil Gunzwil Art. 30 / Wasserre-
glement für den Ortsteil 
Schwarzenbach Art. 29 

Bauwasser erheben und in 
Rechnung stellen 

Einzel durch Sachbearbei-
tung Finanzen 
 

Finanzen Wasserreglement für den Orts-
teil Gunzwil Art. 31 / Wasserre-
glement für den Ortsteil 
Schwarzenbach Art. 30 

Wasserzinsen erheben und in 
Rechnung stellen 

Einzel durch Sachbearbei-
tung Finanzen 
 

Bau und Umwelt Wasserreglement für den Orts-
teil Gunzwil Art. 32 

Hydrantenperimeter erheben 
und in Rechnung stellen 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Wasserreglement für den Orts-
teil Gunzwil Art. 35 / Wasserre-
glement für den Ortsteil 
Schwarzenbach Art. 33 

Erschliessungsbeiträge erhe-
ben und in Rechnung stellen 
(in der Regel mit Baubewilli-
gung für Erschliessung) 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Wasserreglement für den Orts-
teil Gunzwil Art. 37 / Wasserre-
glement für den Ortsteil 
Schwarzenbach Art. 35 

Behandlung von Beschwerden 
zu diesem Reglement und von 
Einsprachen gegen die Rech-
nungsstellung 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Ver-
waltungsleitung 
 

 
 
Siedlungsentwässerung 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 3 Abs. 2 

Vollzug Verwaltungsgeschäfte Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 
 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 10 Abs. 4 

Erteilung von Bewilligungen 
für oberflächliche Versickerun-
gen 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 14 Abs. 1 

Planauflage Einzel durch Bereichslei-
tung oder Sachbearbei-
tung 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 20 Abs. 1 

Regelungen bezüglich Bean-
spruchung von fremdem 
Grundeigentum kontrollieren 

Einzel durch Sachbearbei-
tung 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 29 Abs. 4 

Einverlangen von weiteren 
Unterlagen für die Beurteilung 
von Anschlussgesuchen 

Einzel durch Sachbearbei-
tung 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 30  

 Erteilen der Anschlussbewilli-
gung bzw. –Verfügung (in der 
Bauzone in der Regel im Rah-
men von Baubewilligungsver-
fahren) 
 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 31 Abs. 2 

Abweichungen von genehmig-
ten Plänen bewilligen 

 Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 32  

Kontrollinstanz 
 

Einzel durch Sachbearbei-
tung 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 33  

Baukontrolle und Abnahme Einzel durch Sachbearbei-
tung 
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Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 34 
 

Festlegung Einzelheiten des 
Anschlusses im vereinfachten 
Verfahren 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau  

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 37 Abs. 1 

Kontrolle von Anlagen nach 
Inbetriebnahme 

Einzel durch Sachbearbei-
tung 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 37 Abs. 3 

Einverlangen eines Wartungs-
vertrages 

Einzel durch Sachbearbei-
tung 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 38 Abs. 2 

Erstellung Unterhaltsplan Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 43 Abs. 2, Art. 44, 
Art. 45, Art. 46 

Gebühren für die Prüfung der 
Anschlussgesuche, An-
schlussgebühren und Baubei-
träge erheben und in Rech-
nung stellen 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Finanzen Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 43 Abs. 2, Art. 47 
Abs. 2, Art. 48 Abs. 4 

Betriebsgebühren erheben 
und in Rechnung stellen 

Einzel durch Sachbearbei-
tung Finanzen 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment Gemeinde Beromünster, 
Tarifordnung Art. 6 Abs. 9 

Kontrolle Mutationen Einzel durch Sachbearbei-
tung 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster Art. 48 Abs. 1 

Einverlangen eines Vorschus-
ses oder einer Sicherstellung 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsrecht 
der Gemeinde Beromünster, 
Bauvorschriften Art. 2 Abs. 3 
und 4 

Bewilligung von Ausnahmen 
für die Verlegung von Leitun-
gen 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt Siedlungsentwässerungsrecht 
der Gemeinde Beromünster, 
Bauvorschriften Art. 10 Abs. 2 

Anordnung eines Anschlusses 
der Pumpanlage an eine Not-
stromgruppe 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

Bau und Umwelt / Fi-
nanzen 

Siedlungsentwässerungsregle-
ment der Gemeinde Bero-
münster 

Behandlung von Beschwerden 
zu diesem Reglement und von 
Einsprachen gegen die Rech-
nungsstellung 
 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Ver-
waltungsleitung 
 

 
 
Benützung von öffentlichem Grund (gesteigerter Gemeingebrauch) 

Bau und Umwelt Strassengesetz (SRL 755) 
§ 2 a, Abs. 3, § 22 Abs. 3 
Strassenreglement der Ge-
meinde Beromünster Art. 20 
bis 22 

Verfügungen und Aufgaben 
im Zusammenhang mit der 
Erteilung von Bewilligungen 
für die Benützung von öffent-
lichem Grund 
 
 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau  
 

 
 
Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen 

Bau und Umwelt Verordnung zum Schutz der 
Hecken, Feldgehölze und 
Uferbestockungen (SRL 717) 
§ 3 

Gesuche um Ausnahmebe-
willigung zur vorübergehen-
den oder dauernden Beseiti-
gung von Bäumen in He-
cken, Feldgehölzen und 
Uferbestockungen 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Bau 
 

 
 
Abfallentsorgung 

Finanzen Abfallentsorgungsreglement 
der Gemeinde Beromünster 
Art.  9 Abs. 2 

Erhebung Grundgebühr 
(Rechnungstellung) 

Einzel durch Sachbear-
beitung Finanzen 
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Bau und Umwelt Abfallentsorgungsreglement 
der Gemeinde Beromünster 
Art. 11 Abs. 2 

Festlegung der Höhe Gebüh-
ren sowie ihre konkrete Aus-
gestaltung im Anhang der 
Vollzugsverordnung zum Ab-
fallentsorgungsreglement 
fest. 

Einzel durch Bereichslei-
tung 

Bau und Umwelt Abfallentsorgungsreglement 
der Gemeinde Beromünster, 
Art. 13 Abs. 1 

Erlass eines Veranlagungs-
entscheides bei Bestreitung 
oder Nichtbezahlung der Ge-
bührenrechnung 

Kollektiv zu zweien durch 

Bereichsleitung mit Sach-

bearbeitung 

Bau und Umwelt Abfallentsorgungsreglement 
der Gemeinde Beromünster 
Art. 16 

Kontrollbefugnis Einzeln durch Abteilungs-

leiter Tiefbau 

Bau und Umwelt Vollzugsverordnung zum Ab-
fallentsorgungsreglement der 
Gemeinde Beromünster Art. 6 

Anordnung von Separat-
sammlungen 

Einzel durch Bereichslei-
tung 

 
 

 
Friedhof 

Erbschaften VO Friedhof- und Bestattungs-

wesen 

Art. 8 

Zivile Bestattung - Anwesen-
heit 

Bereichsleitung oder 
Sachbearbeitung 

Erbschaften Reglement für das Friedhof- 
und Bestattungswesen der Ge-
meinde Beromünster 

Rechnungsstellung Bestat-
tungskosten 

Einzel durch Sachbear-
beitung 
 

Erbschaften Reglement für das Friedhof- 
und Bestattungswesen 
Art. 12 Abs. 3 

Festlegung einmalige Ge-
bühr für Pflege Gemein-
schaftsgräber 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Erbschaften 
 

Erbschaften Reglement für das Friedhof- 
und Bestattungswesen 
Art. 12 Abs. 4 
 

Auftrag Unterhalt für ver-
nachlässigte Gräber 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Erbschaften 
 
 
 

Erbschaften Reglement für das Friedhof- 
und Bestattungswesen 
Art. 13 
 

Publikation Räumung Grab-
stätten 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

Erbschaften VO Friedhof- und Bestattungs-

wesen 

Art. 10 Abs. 2 

Unterhalt und Beschriftung 
Gemeinschaftsgräber 

Einzel durch Bereichslei-
tung 

Erbschaften VO Friedhof- und Bestattungs-

wesen 
Art. 10 Abs. 4 

Einheitliche Bepflanzung Rei-
hengräber 

Einzel durch Bereichslei-
tung 

 
 

Erbschaften 
Erbschaften Einführungsgesetz zum Schwei-

zerischen Zivilgesetzbuch (SRL 
200) § 9 Abs. 3 

Sämtliche Aufgaben und Ver-
fügungen, welche im EG 
ZGB § 9 Abs. 2 geregelt sind 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Erbschaften 
 

Erbschaften Verordnung über das Verfahren 
in Erbschaftsfällen (SRL 210) 

Sämtliche Aufgaben und 
Verfügungen, welche in der 
Verordnung über das Verfah-
ren in Erbschaftsfällen um-
schrieben sind und keiner 
übergeordneten oder ande-
ren Stelle zugewiesen sind 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Erbschaften 
 
 

Erbschaften Gesetz betreffend die Erb-
schaftssteuern (SRL 630) § 15 
Abs. 2 

Sämtliche Aufgaben und Ver-
fügungen, welche im Gesetz 
geregelt und keiner überge-
ordneten oder anderen Stelle 
zugewiesen sind 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Sach-
bearbeitung Erbschaften 
 
 

Erbschaften Gesetz betreffend die Erb-
schaftssteuern (SRL 630) § 15 
Abs. 4 

Behandlung der Einsprachen 
gegen Erbschaftssteuer-Ver-
anlagungen 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung mit Ver-
waltungsleitung 
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Erbschaften ZGB Art. 504 und 505 Depoteinlagen / -entnahmen Einzel durch Sachbear-
beitung 
 

 
 
Bereich Finanzen 
 
Finanzen 

Finanzen Bereich Finanzen Abrechnungen mit Drittge-
meinden 

Einzel durch Bereichslei-
tung  

Finanzen Mehrwertsteuergesetz (SRL 
641.2) 

MWST-Abrechnungen Einzel durch Bereichslei-
tung  

Finanzen  Statistiken Einzel durch Bereichslei-
tung 

Finanzen Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs 
(SchKG 281.1) 

Betreibungsverfahren Einzel durch Sachbear-
beitung Finanzen 

Finanzen  Zahlungsaufträge, Geldver-
kehr, Post- und Bankkonti 

Kollektiv zu zweien ge-
mäss Bankvollmachten  

Finanzen  Kurzfristige Anlagen, Festgeld Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung. 

Finanzen  Inkasso Gebühren: Zahlungs-
erleichterungen Abzahlungs-
vereinbarungen 
Bis Fr. 5’000.- 
 

Einzel durch Sachbear-
beitung Finanzen 

Finanzen  Inkasso Gebühren: Zahlungs-
erleichterungen Abzahlungs-
vereinbarungen 
Über Fr. 5’000.- 
 
 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit zu-
ständiger Bereichsleitung. 

Finanzen § 22 
Stundung, Ermässigung und 
Erlass 
Gebührengesetz (SRL 680) 
§22  

Erlass Gebühren Für das Fachgebiet ver-
antwortliche Bereichslei-
tung und Verwaltungslei-
tung 
 
 

Finanzen Steuergesetz (SRL 620) § 7 
Abs. 1, Steuerverordnung 
(SRL 621) § 41 Abs. 1 lit. a 

Erlass Mahngebühren sowie 
Verzugs- und Ausgleichszinse 

Einzel durch Bereichslei-
tung 

Finanzen Steuergesetz (SRL 620) § 7 
Abs. 1, Steuerverordnung 
(SRL 621) § 41 Abs. 1 lit. a 

Erlassgesuche bis Fr. 10'000.- 
(>Fr. 10'000.- Zuständigkeit 
beim Kanton) 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung. 

Finanzen / Steuern Steuergesetz (SRL 620) § 
199  
 

Zahlungserleichterungen oder 
Abzahlungsvereinbarungen 
bis sechs Monate 
-Monatliche Raten erforderlich 

(unterschiedliche Höhe der Raten 
möglich) 
-Keine unbefristeten Zahlungsab-
kommen und kein Code “Mahn-
stopp” 
- Bei Nichteinhaltung eines Ab-
kommens zum 3. Mal ist der Be-
reich Finanzen zuständig. 
-Versand Zahlungsabkommen per 
Tagespost 

 

Einzel durch Sachbear-
beitung Finanzen oder 
Sachbearbeitung Steuern 

Finanzen Steuergesetz (SRL 620) § 
199  
 

Zahlungserleichterungen bis 
ein Jahr, Abzahlungsverein-
barungen 
Betrag: 10’000.- 
-Monatliche Raten erforderlich 
(unterschiedliche Höhe der 
Raten möglich) 
-Keine unbefristeten Zah-
lungsabkommen und kein 

Einzel durch Bereichslei-
tung 
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Code “Mahnstopp”-Versand 
Zahlungsabkommen per Ta-
gespost 
 

Finanzen Steuergesetz (SRL 620) § 
199  
 

Zahlungserleichterungen  
Betrag über Fr. 10’000.- oder 
mehr als ein Jahr (Frist läuft 
ab Eingang Zahlungsgesuch) 
-Antrag mit Formular Zah-
lungserleichterung vom Kan-
ton (Budgetaufstellung) 
 

Kollektiv zu zweien durch 
Sachbearbeitung mit Be-
reichsleitung 

Finanzen Steuergesetz (SRL 620) §199 Abzahlungsvereinbarungen 
Betriebene Fälle  
Zwingend durch Bereich Fi-
nanzen zu bearbeiten. Zah-
lung muss innerhalb 6 Mona-
ten nach Zahlungsbefehl er-
folgen, ansonsten Fortset-
zungsbegehren. 

Kollektiv zu zweien Sach-
bearbeitung mit Bereichs-
leitung 

Finanzen Steuergesetz (SRL 620) § 
191 ff & 198, Steuerverord-
nung (SRL 621) § 33 ff 

Steuerbezug und Inkasso-
massnahmen 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

Finanzen Steuergesetz (SRL 620) § 
191 ff & 198, Steuerverord-
nung (SRL 621) § 33 ff 
 

Betreibungsverfahren Einzel durch Sachbear-
beitung  

Finanzen  Zahlungserleichterungen 
Handänderungssteuern /  
Grundstückgewinnsteuern 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung Finanzen 
und Verwaltungsleitung 
(ab 4 Monaten Eintrag 
Grundbuch möglich) 

 
 
Märkte 

Finanzen Marktordnung Gemeinde Be-
romünster Art. 17 

Kontrolle der Abrechnung 
vom Marktchef (Einkassierte 
Standgebühren), Aufwendun-
gen Marktchef für Lohnzah-
lung) 

Einzel durch Bereichslei-
tung 

 
 

Bereich Steuern 
 
Einkommens- und Vermögenssteuern 

Steuern Steuergesetz (SRL 620) § 
144 ff, Steuerverordnung 
(SRL 621) § 25 ff 

Mitteilung an Steuerpflichtige; 
Vereinbarungen betr. späterer 
Steuerunterlageneinreichung; 
Verkehr mit Ämtern; Mitteilun-
gen ohne Rechtsverbindlichkei-
ten 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

Steuern Steuergesetz (SRL 620) § 
125 Abs. 2, Steuerverord-
nung (SRL 621) § 25  lit. a 

Vornehmen von Veranlagun-
gen 

Gewählte Einschätzungs-
experten 

Steuern  Qualitätssicherung Veranlagun-
gen 

Gewählte Einschätzungs-
experten 

Steuern  Statistiken Einzel durch Bereichslei-
tung Steuern 

Steuern  Steuerabrechnungsbogen Einzel durch Bereichslei-
tung Steuern 

Steuern Umweltschutzverordnung 
(SRL 701) § 32a   

Fakturierung Sonderabgabe 
Altlastensanierung/Ausfallkos-
ten mit definitiver Steuerrech-
nung 

Einzel durch Sachbear-
beitung 

Steuern Umweltschutzverordnung 
(SRL 701) § 32a  

Behandlung von Einsprachen 
gegen die Sonderabgabe Alt-
lastensanierung/Ausfallkosten, 
Ausfertigen der Einspracheent-
scheide 

Kollektiv zu zweien durch 
Verwaltungsleitung und 
Bereichsleitung Steuern  
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Grundstückgewinnsteuern 

Sondersteuern Grundstückgewinnsteuergesetz 
(SRL 647) § 25 Abs. 2 

Sämtliche Aufgaben und Ver-
fügungen, welche im Gesetz 
geregelt und keiner überge-
ordneten oder anderen Stelle 
zugewiesen sind 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung Steuern 
und Sachbearbeitung 

Sondersteuern Grundstückgewinnsteuergesetz 
(SRL 647) § 25 Abs. 2 

Behandlung von Einsprachen 
gegen Grundstückgewinn-
steuer-Veranlagungen 

Kollektiv zu zweien durch 
Verwaltungsleitung und 
Bereichsleitung Steuern 

 
 
Handänderungssteuern 

Sondersteuern Handänderungssteuergesetz  
(SRL 645) § 10 Abs. 3 

Sämtliche Aufgaben und Ver-
fügungen, welche im Gesetz 
geregelt und keiner überge-
ordneten oder anderen Stelle 
zugewiesen sind 

Kollektiv zu zweien durch 
Bereichsleitung Steuern 
und Sachbearbeitung 

Sondersteuern Handänderungssteuergesetz  
(SRL 645) § 10 Abs. 3 

Behandlung von Einsprachen 
gegen Handänderungssteuer-
Veranlagungen 

Kollektiv zu zweien durch 
Verwaltungsleitung und 
Bereichsleitung Steuern 

 

Bereich Bildung 
 

Bildung Rechtsmässige Verfügungen 
SRL 400a und 405b 

gemäss Verordnung Volks-
schulbildungsgesetz und 
Volksschulbildungsverord-
nung 
z.B. Disziplinarmassnahmen 
gegenüber Lernenden, 
Dispensationen von Unter-
richtsfächern von Lernenden, 
Repetition, Bewilligung Rück-
stellungsgesuche 

Einzeln durch Schullei-
tungsmitglied 

Bildung Klassenzuteilung Zuteilungsbrief an Eltern Einzel durch Schullei-
tungsmitglied  

Bildung  Rechnungen   Einzel durch Schullei-
tungsmitglied 

Musikschule Erlass Schulgeldermässigung Mu-
sikschule 

Kollektiv zu zweien durch 
Verwaltungsleitung und 
Bereichsleitung Bildung 

Bildung Ausschluss Ausschluss von freiwilligen 
Angeboten bei nicht Bezah-
lung 

Kollektiv zu zweien durch 
Verwaltungsleitung und 
Bereichsleitung Bildung 

 

 
 
Diese Kompetenzordnung der Gemeinde Beromünster wird auf den 1. Juni 2010 in Kraft gesetzt. 
 
Die 1. Revision ist auf den 1. Januar 2019 erfolgt. 
Die 2. Revision ist auf den 14. Februar 2020 erfolgt. 
Die 3. Revision ist auf den 1. September 2023 erfolgt. 
Die 4. Revision ist auf den 1. März 2024 erfolgt. 
Die 5. Revision ist auf den 13. Juni 2024 erfolgt. 
 
 
Für sämtliche nicht delegierten Verfügungen bleibt der Gemeinderat zuständig, sofern nicht eine an-
dere Stelle dafür zuständig ist. 
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